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0 Änderungsverzeichnis 
 

Version Stand Kapitel Plausi-Nr. Änderung 

1.0 23.03.2018   Neuerstellung 

1.1 10.10.2018 

 

 

In den Logik-Texten bezüglich der Prü-

fung von „boolean“-Elementen die Bedin-

gung von „0“ und „1“ auf „false“ und „true“ 

geändert 

1.1 PL1305 Logik: „>“ durch „<“ ersetzt 

1.2 13.08.2020 

1.1 
PL3455 

Logik: 020500 und 020501 entfernt und 

021100 zugefügt 

1.1 
PL7109 

Logik: Elementname geändert in „berech-

neterPunktestand“ 

1.1 PL6505 Plausi-Text differenziert 

1.1 PL8201 Logik: Bedingung eingefügt 

1.1 PL7005 Entfernt 

1.1 PL7006 Neu 

1.2 FAER-bezogene Plau-

sibilitätsprüfungen Kapitel 1.2 neu erstellt 

alle  Redaktionelle Änderungen 

1.3 22.05.2023 1.1 PL0501 Erweitert um Behördenkennzeichen mit 

„K“ beginnend 

1.4 08.06.2023 Redaktionelle Änderungen, Corporate Design 

2.0 21.06.2023 Review Ende VZRV-7265 

3.0 04.07.2023 
Es wurde ein Versionssprung von der Version 2.0 auf die Version 3.0 vorge-
nommen, damit die Dokumente und die dazugehörigen XSD den gleichen 
Versionsstand enthalten.  

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Donnerstag, 29. Februar 2024
BAnz AT 29.02.2024 B10
Seite 3 von 16



Kraftfahrt-Bundesamt 
Plausibilitätsprüfungen für A- und B-Mitteilungen 

 

Version 3.0 
Stand: 04.07.2023 Seite: 4 

1 Plausibilitätsprüfungen für A- und B-Mitteilungen 
 
Es werden die im Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bei der Mitteilungsverarbeitung zur Anwendung 
kommenden Plausibilitätsprüfungen beschrieben. Es handelt sich hierbei um - über die Sche-
maprüfungen hinausgehenden – Prüfungen zur Sicherstellung der inhaltlichen Logik der Mittei-
lungen. 
 
Erläuterung zu Mitteilungsmerkmal: 
E = Erstmitteilung, B = Berichtigungsmitteilung, L = Löschungsmitteilung, N = Nachträgliche Mit-
teilung 
 
 
1.1 Mitteilungsbezogene Plausibilitätsprüfungen 
 

Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

PL0501 

Für diese Mittei-
lungsart ist die 
angegebene Be-
hördenart nicht 
zulässig. 

A, B alle 
Wenn "kennzeichenMitteilendeStelle" nicht 13-
stellig ist und/oder nicht mit "F", „E“ oder „K“ an 
1. Stelle beginnt 

PL0604 

Das Datum der 
Mitteilung ist grö-
ßer als das aktu-
elle Tagesdatum. 

A, B alle Wenn "datumMitteilungMitteilendeStelle" > Ta-
gesdatum 

PL1005 

Das Datum der 
Entscheidung ist 
größer als das 
Datum der Mittei-
lung. 

A, B alle Wenn "datumEntscheidung" > "datumMitteilung-
MitteilendeStelle" 

PL1204 

Das Datum der 
Rechtskraft/Unan-
fechtbarkeit/Ab-
gabe/Vorlage ist 
größer als das ak-
tuelle Tagesda-
tum. 

A, B E Wenn "datumUnanfechtbarkeitAbgabeVorlage" 
angegeben und > Tagesdatum 

PL1205 

Das Datum der 
Rechtskraft/Unan-
fechtbarkeit/Ab-
gabe/Vorlage ist 
kleiner als das 
Datum der Ent-
scheidung/Aus-
stellung. 

A, B E 
Wenn "datumUnanfechtbarkeitAbgabeVorlage" 
angegeben und < "datumEntscheidungAusstel-
lung" 
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PL1212 

Das Datum der 
Rechtskraft/Unan-
fechtbarkeit/Ab-
gabe/Vorlage ist 
größer als das 
Datum der Mittei-
lung. 

A, B E 
Wenn "datumUnanfechtbarkeitAbgabeVorlage" 
angegeben und > "datumMitteilungMitteilende-
Stelle" 

PL1303 
Es fehlen Anga-
ben zum Famili-
ennamen. 

A, B alle Wenn "familienname" = leer und "familienna-
meFehltZuRecht" = false 

PL1305 
Das Alter der Per-
son ist 110 Jahre 
oder höher. 

A, B alle Wenn "geburtDatum" + 110 Jahre <= Tagesda-
tum 

PL1306 
Die Person ist 
jünger als 14 
Jahre. 

A, B alle Wenn "geburtDatum" + 14 Jahre > Tagesdatum 

PL2002 
Es fehlen Anga-
ben zum Vorna-
men. 

A, B alle Wenn "vorname" = leer und "vornameFehltZu-
Recht" = false 

PL2101 

Es ist weder der 
Geburtsname, der 
Familienname 
noch der Vor-
name angegeben. 

A, B alle Wenn "geburtsname" und "familienname" und 
"vornamen" nicht enthalten sind 

PL2102 
Es fehlen Anga-
ben zum Geburts-
namen. 

A, B alle Wenn"geburtsname" = leer und "geburtsna-
meFehltZuRecht " = false 

PL3004 

Geburtsdatum 
und/oder -ort wer-
den als nicht be-
kannt mitgeteilt. 
Bei in Deutsch-
land lebenden 
Personen sind die 
Daten aus dem 
zuständigen Ein-
wohnermeldeamt 
abzurufen. 

A, B alle 
Wenn "geburtDatum“ = 00000000 und/oder "ge-
burtort“ = unbekannt und "merkmalDatenEin-
wohnermeldeamt“ = false und "staat“ = 000 

PL3304 Der Grund der Lö-
schung ist 

A, B L Wenn "grundLoeschung" nicht = 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 oder 99  
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unplausibel oder 
nicht angegeben. 

PL3305 

Obwohl als Grund 
der Löschung der 
Schlüssel 99 an-
gegeben wurde, 
fehlen Angaben 
im Feld Bemer-
kungen. 

A, B L Wenn "grundLoeschung" = 99 und "bemerkun-
gen" nicht angegeben 

PL3455 

„MerkmalFehlen-
deBefaehigung“ 
oder „Merkmal-
MangelndeEig-
nung“ ist nicht ge-
setzt/nicht eindeu-
tig. 

A E 

Wenn "schluesselMassnahme" = ADMAS-
GRUPPE "16" (020000, 020200, 020201, 
021000, 021001, 021100, 022500 oder 022700) 
und beide Elemente "merkmalFehlendeBefaehi-
gung“ und "merkmalMangelndeEignung“ = false 
oder beide = true 

PL3456 

„MerkmalKoerper-
licherGeistigerMa-
ngel“ oder „Merk-
malSonstigerEnt-
scheidungsgrund“ 
ist nicht ge-
setzt/nicht eindeu-
tig. 

A E 

Wenn "merkmalMangelndeEignung“ = true und 
beide Elemente "merkmalKoerperlicherGeisti-
gerMangel“ und "merkmalSonstigerEntschei-
dungsgrund“ = false oder beide = true 

PL3460 

Bei Angabe eines 
sonstigen Grun-
des der Maß-
nahme zur Fahr-
erlaubnis sind Be-
merkungen erfor-
derlich. 

A E Wenn "schluesselGrundMassnahme" mit "99" 
endet und "bemerkungen" fehlt 

PL6511 

Das Datum der 
Beendigung ist 
größer als das 
Datum der Aus-
stellung. 

B E Wenn "datumFristBeendigung" größer als "da-
tumEntscheidungAusstellung" ist 

PL6514 

Das Datum der 
Beendigung ist 
größer als das 
Datum der Vor-
lage. 

B E 
Wenn "datumFristBeendigung" größer als "dat-
umRechtskraftUnanfechtbarkeitAbgabeVorlage" 
ist 

PL6515 Das Datum der 
gesetzten Frist ist 
nicht größer als 

A E Wenn "datumFristBeendigung" <= "datumEnt-
scheidungAusstellung" 
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das Datum der 
Entscheidung. 

PL7003 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis ist 
mindestens eine 
der angegebenen 
betroffenen Fahr-
erlaubnisklassen 
nicht plausibel 

A, B E 
Wenn "schlüsselBetroffeneFahrerlaubnisklasse“ 
nicht zur Fahrerlaubnisgruppe des "schluessel-
Massnahme“ gehört 

PL7006 

Es wurde auf alle 
erteilten FE-Klas-
sen verzichtet. 
Somit liegt kein 
Teilverzicht vor. 

A E 

Wenn "schluesselMassnahme" = 031200 und 
nicht mindestens ein anderer "schluesselFahrer-
laubnisklasse" enthalten ist als "schluesselBe-
troffeneFahrerlaubnisklasse" 

PL7108 

Bei dieser Art der 
Maßnahme muss 
ein Festgesetzter 
Punktestand an-
gegeben sein. 

A E Wenn "schluesselMassnahme" = 032400 und 
"berechneterPunktestand" nicht angegeben 

PL7109 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis darf 
kein Festgesetz-
ter Punktestand 
angegeben sein. 

A E Wenn "berechneterPunktestand" angegeben ist 
und "schluesselMassnahme" nicht 03240000 

PL7405 

Das Datum der 
'vorangegange-
nen Maßnahme' 
ist größer als das 
Datum der Ent-
scheidung. 

A, B E, N Wenn "datumVorangegangeneMassnahme" grö-
ßer "datumEntscheidungAusstellung" 

PL7610 

Die 'erkennende 
Stelle der voran-
gegangenen 
Maßnahme' muss 
angegeben sein. 

A N 
Wenn keines der Elemente "kennzeichenErken-
nendeStelleVorangMassnahme" und "behoerde-
VorangegangeneMassnahme" angegeben ist 

PL8201 
Die Fahrerlaub-
nisnummer ist un-
bekannt. 

A, B alle 

Wenn "schlüsselFahrerlaubnisklasse" mit der 
Angabe "02" an den ersten beiden Stellen ent-
halten ist und "fahrerlaubnisnummer" nicht der 
Prüfzifferberechnung entspricht 
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PL8203 Die Fahrerlaub-
nisnummer fehlt. A, B E, N 

Wenn  
a) "schlüsselBetroffeneFahrerlaubnisklasse" mit 
der Angabe "02" an den ersten beiden Stellen 
enthalten ist und "schluesselMassnahme" nicht 
"020000" 
oder  
b) "schlüsselFahrerlaubnisklasse" mit der An-
gabe "02" an den ersten beiden Stellen enthal-
ten ist  
und  
"fahrerlaubnisnummer" nicht angegeben ist 
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1.2 FAER-bezogene Plausibilitätsprüfungen 
 
Hier folgt eine Auflistung der Plausibilitätsprüfungen im FAER, die sich auf interne Vorgänge 
bzw. interne Referenztabellen beziehen. Die bei der Verarbeitung einer Mitteilung im FAER 
angewendete Logik wird jeweils beschrieben. 
 

Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

PL0009 

Die Mitteilung teilt 
die Aufhebung ei-
nes Verbotes/ei-
ner Beschränkung 
mit. Zu der in der 
Mitteilung ge-
nannten Person 
ist kein Ver-
bot/keine Be-
schränkung im 
FAER erfasst. 

B E 

Wenn "schluesselMassnahme" = 038200 und 
Vorgang enthält keine Mitteilung bezüglich sofort 
vollziehbarer und unanfechtbarer Verbote/Be-
schränkungen (Art der Maßnahme = 010600, 
010700, 020600, 020700) 

PL0011 

Die Mitteilung teilt 
die Erteilung/An-
erkennung einer 
Fahrerlaubnis mit. 
Zu der in der Mit-
teilung genannten 
Person ist keine 
Entziehung/Ab-er-
kennung im FAER 
erfasst. 

B E 

Wenn "schluesselMassnahme" = 038000, 
038100 oder 038300 und Vorgang enthält keine 
Mitteilung auf die die Erteilung/Anerkennung 
eine gesetzliche Auswirkung hat (bepunktete 
Mitteilungen, vorläufige und rechtskräftige ver-
waltungs- und strafrechtliche Entzüge sowie 
Versagungen, Verzichte usw.) 

PL0504  

Das Behörden-
kenn-zeichen für 
die mitteilende 
Stelle ist unbe-
kannt. 

A, B alle 
Wenn "kennzeichenMitteilendeStelle" nicht in 
der entsprechenden Referenztabelle enthalten 
ist 

PL0505 

Das Behörden-
kennzeichen im 
Element „kennzei-
chenMitteilende-
Stelle“ der Mittei-
lung stimmt nicht 
mit dem im Au-
thentifizierungs-
verfahren zu Ihrer 
Kennung hinter-
legtem Behörden-
kennzeichen 
überein. Die 
Übermittlung 

A, B alle siehe Plausi-Text 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

wurde abgebro-
chen. 

PL0805 

Das Behörden-
kenn-zeichen der 
erkennenden 
Stelle ist unbe-
kannt. 

A, B E, B, L, 
N 

Wenn "kennzeichenErkennendeStelle" angege-
ben und nicht in der entsprechenden Referenz-
tabelle enthalten ist 

PL1504 

Der Geburtsname 
enthält eine Be-
zeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

A, B alle 

Wenn mindestens ein Eintrag mit Punkt am 
Ende der entsprechenden Referenztabelle zei-
chengleich im Namensfeld enthalten ist 

oder 

wenn das Namensfeld aus mindestens zwei 
durch Leerzeichen getrennten Wörtern besteht 
und mindestens ein Eintrag ohne Punkt am 
Ende der entsprechenden Referenztabelle mit 
mindestens einem der Wörter identisch ist 

PL1505 
Der Geburtsname 
enthält akademi-
sche Grade. 

A, B alle 

PL1603 

Die Namensbe-
standteile des Ge-
burtsnamens ent-
halten eine Be-
zeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

A, B alle 

PL1604 

Die Namensbe-
standteile des Ge-
burtsnamens ent-
halten nur akade-
mische Grade. 

A, B alle 

PL1803 

Der Familien-
name enthält eine 
Bezeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

A, B alle 

PL1804 

Der Familien-
name enthält nur 
akademische 
Grade. 

A, B alle 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

PL1903  

Die Namensbe-
standteile des Fa-
miliennamens 
enthalten eine Be-
zeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

A, B alle 

PL1904  

Die Namensbe-
standteile des Fa-
miliennamens 
enthalten nur aka-
demische Grade. 

A, B alle 

PL2005  

Der Vorname ent-
hält eine Bezeich-
nung für eine 'ju-
ristische Person'. 

A, B alle 

PL2006 
Der Vorname ent-
hält akademische 
Grade. 

A, B alle 

PL2602 

Das Kennzeichen 
des Staates zur 
Anschrift ist unbe-
kannt. 

A, B alle Wenn Angabe in "staat" nicht in der entspre-
chenden Referenztabelle enthalten ist 

PL3452 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis 
dürfen keine 
Rechtsgrundlagen 
angegeben sein. 

A E 

Wenn "rechtsgrundlagen" enthalten ist und zu 
dieser Art der Maßnahme die Angabe von 
Rechtsgrundlagen als DarfNicht in der entspre-
chenden Referenztabelle ausgewiesen ist 

PL3457 

Der Grund der 
Maßnahme ist 
keine „Fehlende 
Befähigung“. 

A E 
Die Plausis PL3457, PL3458 und PL3459 prüfen 
die Einordnung der Gründe entsprechend der 
Übersicht 

PL3458 

Es ist kein „kör-
perlicher oder 
geistiger Mangel“ 
als Grund der 
Maßnahme ange-
geben. 

A E 

SCHLÜSSEL Einordnung 

410, 420, 430, 
440, 499, 520, 
530, 540 

Fehlende Befähigung 

110, 120, 131, 
132, 133, 141, 
142, 143, 144, 

Körperlicher oder geis-
tiger Mangel 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

150, 199, 211, 
212, 213, 214, 
221, 222, 299 

PL3459 

Der Grund der 
Maßnahme ist 
kein „sonstiger 
Entscheidungs-
grund“. 

A E 

311, 312, 313 

Körperlicher bzw. geis-
tiger Mangel oder 
sonstiger Entschei-
dungsgrund 

321, 331, 332, 
341, 342, 399, 
551, 552, 561, 
562, 599, 601, 
611, 621, 622, 
623, 699 

Sonstiger Entschei-
dungsgrund 

PL3461 

Bei dieser Art der 
Maßnahme darf 
kein Grund ange-
geben sein. 

A E 

Wenn "schluesselGrundMassnahmeFahrerlaub-
nis" enthalten ist und zu dieser Art der Maß-
nahme die Angabe von Gründen als DarfNicht in 
der entsprechenden Referenztabelle ausgewie-
sen ist 

PL6503 

Der angegebene 
Schlüssel für die 
'Art der Maßnah-
me' ist unbekannt. 

A, B E, N Wenn "schluesselMassnahme" nicht in SCHLU-
ESSEL ADMASSCHLUESSEL enthalten ist 

PL6505 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis 
muss ein Fristen-
datum bzw. Been-
digungsdatum an-
gegeben sein. 

A, B E, N 
Wenn "datumFristBeendigung" keine Angabe 
enthält und dies als Muss in der ADMAS/AD-
MAV-Tabelle deklariert ist 

PL6506 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis darf 
kein Fristendatum 
angegeben sein. 

A E, N 
Wenn "datumFristBeendigung" eine Angabe ent-
hält und dies als DarfNicht in der ADMAS/AD-
MAV-Tabelle deklariert ist 

PL6513 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis 
muss ein Rechts-
kraftdatum ange-
geben sein. 

A, B E 
Wenn "datumUnanfechtbarkeitAbgabeVorlage" 
keine Angabe enthält und dies als Muss in der 
ADMAS/ADMAV-Tabelle deklariert ist 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

PL6822 

Bei der vorliegen-
den Kombination 
von 'Mitteilungs-
art' und 'Mittei-
lungsmerkmal' ist 
die Angabe der 
'Art der Maß-
nahme zur Fahr-
erlaubnis' nicht 
plausibel. 

A, B E, N 
Wenn die Kombination nicht in der Referenztab-
elle ADMAS enthalten ist oder der "GUELTIGA-
DMASFLAG" ungleich 1 ist 

PL7002 

Mindestens einer 
der angegebenen 
Schlüssel für 'be-
troffene Fahrer-
laubnisklassen' ist 
unbekannt. 

A, B alle 
Wenn "schluesselFahrerlaubnisklasse" in Refe-
renztabelle FAHRERLAUBNISKLASSE nicht 
enthalten ist 

PL7004 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis 
muss mindestens 
eine betroffene 
Fahrerlaubnis-
klasse angegeben 
sein. 

A, B E 
Wenn keine Angabe in "schluesselBetroffene-
Fahrerlaubnisklasse" und in ADMAS-Tabelle als 
Muss deklariert 

PL7103 

Mindestens einer 
der angegebenen 
Schlüssel für den 
'Grund zur Maß-
nahme zur Fahr-
erlaubnis' ist un-
bekannt. 

A E 

Wenn "schluesselGrundMassnahmeFahrerlaub-
nis" nicht in Referenztabelle "ENTSCHEI-
DUNGSGRUND" Feld "SCHLUESSEL" enthal-
ten ist 

PL7105 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis 
muss mindestens 
ein Grund für die 
Maßnahme ange-
geben sein. 

A E 
Wenn "schluesselGrundMassnahmeFahrerlaub-
nis" nicht angegeben ist und in ADMAS-Tabelle 
als Muss deklariert ist 

PL7302 
Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis 
dürfen keine 

A E Wenn "bemerkungen" angegeben ist und in AD-
MAS-Tabelle als DarfNicht deklariert ist 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

Bemerkungen an-
gegeben sein. 

PL7304 

Bei dieser Art der 
Maßnahme zur 
Fahrerlaubnis 
müssen Bemer-
kungen angege-
ben sein. 

A, B E, N Wenn "bemerkungen" nicht angegeben ist und 
in ADMAS-Tabelle als Muss deklariert ist 

PL7503 

Das angegebene 
'Behördenkenn-
zeichen der er-
kennenden Stelle 
der vorangegan-
genen Maßnah-
me' ist unbekannt. 

A, B E, N 
Wenn "kennzeichenErkennendeStelleVorange-
gangeneMassnahme" nicht in BKZ BEHOERDE 
enthalten ist 

PL7803 

Der angegebene 
Schlüssel für die 
'Art der vorange-
gangenen Maß-
nahme' ist unbe-
kannt. 

A, B E, N 
Wenn "schluesselVorangegangeneMassnahme" 
nicht in SCHLUESSEL ADMASSCHLUESSEL 
enthalten ist 

PL8403 

Mindestens einer 
der angegebenen 
Schlüssel für die 
Fahrerlaubnis-
klassen ist unbe-
kannt. 

A, B E, N 
Wenn "schlüsselFahrerlaubnisklasse" nicht in 
Referenztabelle "FAHRERLAUBNISKLASSE" 
enthalten ist 

PLBA00  

Die Mitteilung ist 
vermutlich doppelt 
übermittelt wor-
den. 

A, B E 

Wenn "kennzeichenMitteilendeStelle", "aktenzei-
chenMitteilendeStelle", "schluesselMassnahme", 
"datumEntscheidungAusstellung"(A-, B-Mittei-
lung) bzw. "datumEntscheidung" (D-Mitteilung) 
mit den entsprechenden Daten einer Mitteilung 
im zugeordneten Treffer identisch sind 

PLBA04  

Die der Mitteilung 
zugrunde lie-
gende Erstmittei-
lung ist unter den 
angegebenen 
Personendaten 
bzw. Aktenzei-
chen nicht im 
FAER 

A, B B, L, N 

Wenn Neuzugang 
oder  
wenn bei Folgemitteilung "aktenzeichenVoran-
gegangeneMassnahme" (A-, D-, E-Fahrverbots- 
und Nachträgliche Mitteilung) bzw. "aktenzei-
chenVorangegangeneEntscheidung" (F-, E-
Fahrverbots- und Nachträgliche Mitteilung) bzw.  
"aktenzeichenMitteilendeStelle" (alle Berichti-
gungs- und Löschungsmitteilungen) 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

eingetragen. Bei 
Fahrverbots-, 
Nachträglichen-, 
Berichtigungs- 
und Löschungs-
mitteilungen muss 
die Erstmitteilung 
vorliegen. 

nicht mit dem Aktenzeichen der mitteilenden o-
der der erkennenden Stelle einer Erstmitteilung 
der gleichen Art im zugeordneten Treffer  über-
einstimmt 

PLBA14  

Die Mitteilung teilt 
eine Maßnahme 
der FE-Behörde 
nach § 2a Abs. 2 
StVG bzw. § 4 
Abs. 5 StVG mit. 
Im Bestand ist je-
doch keine Per-
son mit den in der 
Mitteilung ange-
gebenen Daten 
erfasst. 

A E 

Wenn "schluesselMassnahme" = 031900, 
032000, 032400, 032500, 032600, 031600, 
031700 oder 031800 und kein Vorgang im 
FAER vorhanden ist 

PLBA18 

Die Mitteilung teilt 
die Teilnahme an 
einem weiteren 
freiwilligen Fahr-
eignungsseminar 
innerhalb von fünf 
Jahren mit und ist 
somit unplausibel. 

B E 

Wenn "schluesselMassnahme" = 041600 und im 
Vorgang befindet sich eine weitere B/E-Mittei-
lung mit Schluessel 041600 und der Zeitraum 
zwischen den "datumEntscheidungAusstellung" 
ist < 5 Jahre 

PLBA19  

Im Bestand ist 
keine Person mit 
den in der Mittei-
lung angegebe-
nen Daten ge-
speichert. 

B E 
Wenn "schluesselMassnahme" nicht 041600 o-
der 057000 und kein Vorgang im FAER vorhan-
den ist 
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